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AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
BFE Bundesamt für Energie
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SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
MWST Mehrwertsteuer
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden
DBG Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
PTT Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe
EG Europäische Gemeinschaft
PKK Kurdische Arbeiterpartei
IKS Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OFEN Office fédéral de l'énergie
UE Union européenne
SSR Société suisse de radiodiffusion
PME petites et moyennes entreprises
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
LHID Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes
LIFD Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
PTT Postes, téléphones, télégraphes
CE Communauté européenne
PKK Parti des travailleurs du Kurdistan
OICM Office intercantonal de contrôle des médicaments
LAVS Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Als erste Kantonalpartei nominierte die Freiburger CVP mit Joseph Deiss ihren
Kandidaten. Mit den Nationalräten Remigio Ratti (TI), Peter Hess (ZG), Adalbert Durrer
(OW), Jean-François Roth (JU) sowie Ständerat Bruno Frick (SZ) wurden von den dafür
zuständigen Kantonalsektionen weitere männliche Bewerber angemeldet. Dabei wurde
von den Medien die Kandidatur von Parteipräsident Durrer als für die CVP nicht ganz
unproblematisch erachtet, da davon ausgegangen werden konnte, dass die Fraktion
nicht darum herumkommen würde, neben einer Frau auch ihren Präsidenten zu
nominieren, was die Chancen einer „lateinischen“ Kandidatur gefährden würde. Der in
den letzten Jahren von vielen Medien als Kronfavorit für einen CVP-Bundesratsposten
gehandelte St. Galler Nationalrat Eugen David verzichtete angesichts der beiden
aussichtsreichen weiblichen Kandidatinnen aus der Ostschweiz darauf, sich um eine
Nomination zu bewerben. Die Auswahl von weiblichen Kandidatinnen der CVP war nicht
ganz ohne Probleme. National bekannte Politikerinnen, wie etwa die Nationalrätinnen
Judith Stamm (LU) oder Rosmarie Zapfl (ZH), welche 60 und mehr Jahre zählen, wurden
parteiintern als zu alt beurteilt. Von den kantonalen Regierungsrätinnen stellten sich
einige, welche auch national über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügen, nicht zur
Verfügung (Brigitte Mürner, LU, Elsbeth Schneider, BL). Von ihren Kantonalsektionen als
offizielle Kandidatinnen angemeldet wurden schliesslich die Regierungsrätinnen Rita
Roos (SG) und Ruth Metzler (AI).

Zur Nachfolge von Arnold Koller präsentierte die CVP-Fraktion Ruth Metzler und Rita
Roos, ohne sich für eine der beiden zu entscheiden. Sogar ein Dreierpack mit
Parteipräsident Durrer sowie Deiss und Ratti schlug sie für den zweiten Bundesratssitz
vor. Die Fraktionen der anderen Bundesratsparteien verzichteten darauf,
Empfehlungen für die Wahl abzugeben und der Anspruch der CVP auf die
Wiederbesetzung der beiden Sitze wurde weiterhin von keiner Seite in Frage gestellt. 1

ANDERES
DATUM: 10.03.1999
HANS HIRTER

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Ein Blick auf die Namen der Gewählten deutet darauf hin, dass das bürgerliche Lager
an Homogenität verlor und die Polarisierung künftig auch innerhalb der Fraktionen
zunehmen könnte. Auf der einen Seite wurde vor allem beim Freisinn das
wirtschaftsfreundliche Lager gestärkt, etwa durch den Motor-Columbus-Vizedirektor
Ulrich Fischer (AG), den konservativen Gewerbler Hans-Rudolf Gysin (BL) oder die
Handelskammerdirektoren Rolf Mauch (AG) und Adriano Cavadini (TI). Bei der CVP und
der SVP blieb der bäuerlich-gewerbliche Flügel etwa gleich stark. Nicht zu übersehen ist
jedoch, dass auch im bürgerlichen Lager Personen Einzug hielten, die eine mehr oder
weniger betont ökologische Politik verfolgen. Zu nennen sind etwa die Freisinnigen Lili
Nabholz-Haidegger (ZH), René Rhinow (BL), Guy-Olivier Segond (GE) und Rolf Büttiker
(SO) sowie die CVP-Abgeordneten Fulvio Caccia (TI), Eugen David (SG) und Rosemarie
Dormann (LU). Das gute Abschneiden bürgerlicher «Grüner» ist nicht zuletzt auf die
Wahlempfehlungen der Umweltorganisationen zurückzuführen. Insgesamt wurden 54
Frauen und Männer gewählt, die auf den Umweltlisten aufgeführt waren, darunter neun
Abgeordnete aus dem Lager der bürgerlichen Bundesratsparteien. Insbesondere bei
der CVP fanden diese Empfehlungen gute Beachtung. 2

ANDERES
DATUM: 18.10.1987
KATRIN HOLENSTEIN

In den neun Kantonen LU, BL, SG, AG, TG, TI, VS, VD und NE waren zweite Wahlgänge
notwendig. Ende November standen die letzten Resultate fest. Parteipolitisch hat sich
die Zusammensetzung auch nach den zweiten Wahlgängen nur gering verändert.
Nachdem der LdU bereits 1998 nach dem Rücktritt von Monika Weber (ZH) in den
Ersatzwahlen seinen Sitz verloren hatte, musste nun auch die LP ihre beiden Mandate
hergeben. Die Bisherigen Rochat (lp, VD) und Cavadini (lp, NE) wurden durch zwei
Sozialdemokraten ersetzt. Zu einem Intermezzo zwischen der CVP und der FDP kam es
im Kanton St. Gallen. Der aus dem Nationalrat wechselnde CVP-Kandidat Eugen David

WAHLEN
DATUM: 25.10.1999
DANIEL BRÄNDLI
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schaffte im ersten Wahlgang das absolute Mehr nicht. Die FDP, die Erika Forster im
ersten Wahlgang durchgebracht hatte, wollte vorerst David nicht unterstützen, weil er
zu weit links stehen würde. Schliesslich beschlossen sie Stimmfreigabe und David wurde
mit grossem Vorsprung auf den SVP-Kandidaten gewählt. Die FDP, zusammen mit dem
Parteilosen Hess (OW), stellt neu 18 Mandate und bleibt weiterhin stärkste Kraft im
Ständerat. Die CVP erreichte mit 15 Sitzen ihr schlechtestes Resultat seit 1896. Die SVP
vermochte die im Verlauf der letzten Legislatur bei Ersatzwahlen in den Kantonen
Zürich und Glarus gewonnenen zwei Sitze zu halten und kam insgesamt auf sieben
Mandate. Dank einem Sitzgewinn steigerte die SP ihre Vertretung auf sechs. Die
Regierungsparteien sind damit in der kleinen Kammer unter sich. Von 23 Ständeräten,
die sich der Wiederwahl stellten, wurden 20 im Amt bestätigt. Der Ständerat zählte in
der Wintersession 20 neue Gesichter und hat sich damit gegenüber 1995 (17 Neue)
stärker erneuert. Unter den Neugewählten sind sieben ehemalige Nationalräte
vertreten. Weitgehend stabil blieb die Frauenvertretung. Im Vergleich zu den Wahlen
1995 sitzt 1999 eine Frau mehr im Rat (9), wobei der Frauenanteil im Laufe der
Legislatur durch den Rücktritt von Monika Weber (ldu, ZH) zwischenzeitlich auf sieben
Frauen gefallen war. 3

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Des membres du PKK ont pris en otages trois Suisses ainsi que de plusieurs
ressortissants étrangers dans le Sud-Est de la Turquie. En échange de leur libération,
les ravisseurs ont exigé des gouvernements occidentaux qu'ils cessent leur soutien
politique, militaire et économique à la Turquie. Dans le cadre d'une mission
humanitaire privée, une délégation parlementaire helvétique composée d'A.
Fankhauser (ps, BL) et d'E. David (pdc, SG) s'est rendue sur place afin de négocier la
libération des otages helvétiques. Après un mois de détention, ceux-ci furent libérés. 4

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 21.09.1993
ANDRÉ MACH

Landesverteidigung

Militärorganisation

Avant la votation du 26 novembre 1989 sur l'initiative demandant la suppression de
l'armée, le chef du DMF avait créé une commission chargée d'analyser les différents
mécontentements populaires suscités par l'armée et de proposer, sur cette base, des
réformes. Composée de 22 membres provenant de différents milieux (politiciens,
sociologues, militaires, journalistes), elle fut présidée par le conseiller aux Etats Schoch
(prd, AR) et compta dans ses rangs les députés David (pdc, SG) et Jeanprêtre (ps, VD).
Dans son rapport final, la commission Schoch ne remet pas en question les principes
de défense, d'armée de milice et d'obligation de servir. Mais, parmi plus de cinquante
propositions, elle suggère de remplacer le service militaire obligatoire par une
obligation générale de servir. Celle-ci serait caractérisée par une liberté de choix la
plus grande possible entre services armé et civil de même durée, les femmes disposant
d'une possibilité identique sur la base du volontariat. Par ailleurs, le groupe Schoch
propose également une réorganisation de la conduite et de l'instruction de l'armée
(style coopératif et communicatif; davantage de moyens pour la formation), une
nouvelle conception de l'information (médiateur), la professionnalisation des
instructeurs et le remplacement des tribunaux militaires par des tribunaux cantonaux.
En matière de politique de sécurité, il souhaite la création d'un institut de recherche
sur la paix et d'un Conseil ayant une fonction analytique et dynamique. Parmi les
dispositions transitoires envisagées figure notamment celle d'un service civil de
remplacement pour les objecteurs de conscience, fondé sur la preuve par l'acte. 5

BERICHT
DATUM: 20.04.1990
BRIGITTE CARETTI
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Das Parlament behandelte wie bereits im Vorjahr eine Vielzahl von Vorstössen, welche
forderten, durch eine Straffung und Vereinfachung der Verfahrensvorschriften und
Bewilligungen die Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu
verbessern. Der Ständerat überwies mit 16 zu 13 Stimmen eine Motion Forster (fdp, SG),
welche verlangt, dass bei Botschaften zu neuen Gesetzesprojekten jeweils auch die
Auswirkungen auf die KMU dargestellt werden. Der Bundesrat hatte vergeblich auf den
zusätzlichen Aufwand - auch für die KMU - hingewiesen, den diese Vorabklärungen
verursachen würden; seiner Ansicht nach wäre es ausreichend, wenn die Wirtschaft
weiterhin ihre Interessen im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens artikulieren kann.
Der Vorstoss verlangt vom Bundesrat zudem, innert Jahresfrist einen Bericht
vorzulegen, der auflistet, welche Gesetze und Verordnungen er revidieren will, um die
KMU administrativ zu entlasten. Der Nationalrat stimmte dieser Motion in der
Wintersession ebenfalls zu. Ähnliches verlangte auch ein überwiesenes Postulat von
Nationalrat David (cvp, SG), indem es vom Bundesrat eine Aufzählung aller
eidgenössischen Bewilligungsverfahren verlangt; er soll diese dann in Hinsicht auf ihre
Nützlichkeit bewerten und Vorschläge zu ihrer Ersetzung durch andere Instrumente
(z.B. Lenkungsabgaben) machen. Der Nationalrat hiess auch denjenigen Teil einer
Motion Cavadini (fdp, TI) gut, der für Bewilligungsverfahren der Bundesverwaltung
zeitlich definierte Fristen einführen will; weitere Vorschläge dieser Motion für eine
Beschleunigung der Prozeduren (z.B. Einrichtung von Zentralstellen oder
Expressverfahren für bestimmte Fälle von Gesuchen) wurden in Postulatsform
umgewandelt. Der Nationalrat überwies ferner eine Motion Widrig (cvp, SG), welche
unter anderem Fristen bei der erstinstanzlichen Behandlung von Gesuchen fordert, und
eine Motion Loeb (fdp, BE) in Postulatsform, welche verlangt, dass bei der Formulierung
von Gesetzen und Verordnungen mehr auf leichte Verständlichkeit und Anwendbarkeit
geachtet wird. Im Rahmen der Beratungen über das Massnahmenpaket zur Ankurbelung
der Wirtschaft verlangten die WAK beider Räte mit Motionen eine Beschleunigung der
Abwicklung blockierter oder verzögerter Bewilligungsverfahren sowie die dazu
notwendige Anpassung der gesetzlichen Vorschriften. Der Ständerat überwies die
Motion seiner WAK zum Teil als Motion, zum Teil als Empfehlung. Der Nationalrat
akzeptierte auf Antrag seiner WAK die ganze Motion. 6

MOTION
DATUM: 30.04.1997
HANS HIRTER

In den Jahren 1995 bis 1997 hatte das Parlament den Bundesrat mit einer Reihe von
Vorstössen beauftragt, sich mit dem Problem der Überbelastung der KMU durch neue
Gesetze und administrative Vorschriften auseinanderzusetzen. Die Regierung
antwortete im Berichtsjahr mit einer Darstellung der Massnahmen, welche in den
letzten Jahren zugunsten einer Beschleunigung resp. einem Abbau der gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahren für die KMU eingeleitet oder realisiert worden sind. Der
Bundesrat publizierte zudem, in Erfüllung eines Postulats David (cvp, SG) die bereits im
Vorjahr hier erwähnten Studien zu den von der Bundesgesetzgebung vorgeschriebenen
für die Wirtschaft relevanten Verfahren. 7

POSTULAT
DATUM: 03.11.1999
HANS HIRTER

Wettbewerb

Der Nationalrat überwies mit dem Einverständnis des Bundesrats eine Motion David
(cvp, SG) für die reibungslose Zulassung von im Ausland (namentlich EU, USA und Japan)
erworbenen Motorfahrzeugen (sogenannte Parallelimporte). Konkret verlangt die
Motion eine sofortige Änderung von Art. 12 des Strassenverkehrsgesetzes. Auch die
Kartellkommission kritisierte die wettbewerbsbehindernde Auswirkung der
vorgeschlagenen neuen Homologisierungsverordnung. 8

MOTION
DATUM: 06.10.1995
HANS HIRTER
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Das neue Kartellgesetz wurde, zusammen mit dem neuen Binnenmarktgesetz und dem
Bundesgesetz über technische Handelshemmnisse, vom Bundesrat auf den 1. Juli in
Kraft gesetzt. Nach dem Nationalrat überwies auch der Ständerat die Motion David (cvp,
SG) für eine reibungslose Zulassung von im Ausland gekauften Motorfahrzeugen (sog.
Parallelimporte). 9

MOTION
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER

Geld, Währung und Kredit

Versicherungen

Das aus dem Jahre 1908 stammende Versicherungsvertragsgesetz soll gemäss einer
vom Nationalrat als Postulat überwiesenen Motion David (cvp, SG) (Mo. 90.732)
totalrevidiert werden. Dabei soll der Schutz der Versicherungsnehmer stärker
gewichtet werden. Gewisse Bestimmungen des geltenden Gesetzes scheinen auch nach
Ansicht der Versicherungsgesellschaften überholt zu sein, empfiehlt doch ihr
Interessenverband, sie in der Praxis nicht mehr durchzusetzen. Der Bundesrat
anerkannte zwar die beanstandeten Mängel, er möchte aber mit einer Revision noch
abwarten, bis die Bestrebungen der EG zu einer Harmonisierung des
Versicherungsrechts weiter vorangekommen und ihre Konsequenzen für das
schweizerische Recht deutlicher erkennbar sind. 10

MOTION
DATUM: 14.12.1990
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Eine Parlamentarische Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) verlangte, dass mittels
Änderung von Art. 69 StHG und Art. 218 DBG neu auch in die Bemessungslücke fallende
ausserordentliche Aufwendungen in der ersten Steuerperiode nach dem Wechsel der
zeitlichen Bemessung abzugsfähig sein sollen. Damit wollte der Initiant auf die Tatsache
hinweisen, dass beim Übergang von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung
mit dem System der Direkten Bundessteuer ausserordentliche Aufwendungen wie
insbesondere Unterhaltskosten von Liegenschaften nicht mehr vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden könnten. Dies empfand er insofern als stossend, als die
in die Bemessungslücke fallenden ausserordentlichen Erträge ebenfalls versteuert
werden müssten, worin er eine Verletzung der Steuergerechtigkeit erkannte.
Unterstützt wurde er von einer WAK-Mehrheit um David (cvp, SG), die seiner
Argumentation folgte und negative konjunkturpolitische Auswirkungen befürchtete, da
grössere Renovationen an Liegenschaften verschoben werden müssten. Eine
Kommissionsminderheit um Fässler (sp, SG) lehnte die parlamentarische Initiative ab.
Sie war der Meinung, dass die von der Initiative anvisierten Steuerpflichtigen in der Lage
seien, den für Renovationsarbeiten richtigen Zeitpunkt zu wählen und sich dabei dem
jeweiligen kantonalen Steuerrecht anzupassen. Ausserdem komme der Vorstoss zu spät,
weil der Übergang zur Gegenwartsbesteuerung wie im Kanton Basel-Stadt bereits
erfolgt sei. Der Nationalrat überwies die Vorlage mit 109:57 Stimmen. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.1998
URS BEER

Indirekte Steuern

Die nationalrätliche WAK hielt an ihren Anträgen fest und verabschiedete den MWSt-
Gesetz-Entwurf mit 13 zu 10 Stimmen. Die SP leistete in der Frühjahrssession im
Nationalrat jedoch entschlossenen Widerstand gegen die Steuerausfälle und drohte
mit dem Referendum. Ein Rückweisungsantrag Marti (sp, GL) mit der Bedingung, dass
die neue Vorlage mit Steuerausfällen von höchstens CHF 200 Mio. verbunden sein
dürfe, wurde mit 102 zu 61 Stimmen abgelehnt. Nicht zuletzt aufgrund der SP-
Referendumsdrohung kam in der Detailberatung aber im besonders umstrittenen
Bereich der Geschäftsspesen mit 93 zu 60 Stimmen ein Kompromissvorschlag David
(cvp, SG) durch. Danach soll der Bundesrat in einer Verordnung definieren, welche
Auslagen als geschäftlich zu gelten haben und zum Vorsteuerabzug berechtigen, wobei
er sich an der Praxis der direkten Bundessteuer zu orientieren hat. Ausserdem sollen
Verpflegungsspesen zwar zu 100% abgezogen werden können, der Bundesrat soll aber
Maximalbeträge festlegen. Gemäss dem Antragssteller würden die Steuerausfälle in
diesem Bereich damit auf CHF 30 Mio. reduziert. Der Antrag der WAK, den
Vorsteuerabzug auf geschäftlich begründeten Spesen auch ohne Nachweis mit
Originalbelegen zu gewähren, ging einer Ratsmehrheit zu weit.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.1997
EVA MÜLLER
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Ansonsten hielt sich der Nationalrat weitgehend an die Anträge der WAK. So wehrten
sich Bundesrat und Linke vergebens gegen eine Erhöhung der Limite für die pauschale
Abrechnung (Saldosteuersatz) auf einen Umsatz bis CHF 5 Mio. und einen Steuerbetrag
von CHF 75'000 pro Jahr. Der Bundesrat wollte die Limite bei CHF 1.5 Mio. bzw. CHF
40'000 ansetzen. Eine Ratsmehrheit stimmte auch dem erweiterten Optionsrecht
insbesondere bei der Krankenpflege, der Sozialfürsorge und im Sport- und
Kulturbereich, sowie der MWSt-Befreiung für Brockenstuben und Startgelder inkl.
Verpflegung und «Nebenleistungen» zu. Zusätzliche Anträge, die auch Prothesen und
Heilmittel sowie extern erbrachte Leistungen im Spital- und Heilbereich (z.B. Reinigung
und Verpflegung) sowie die Tiermedizin von der Steuer ausnehmen wollten, wurden
abgelehnt. Nur Spott erntete ausserdem ein Antrag des Landwirtschaftsvertreters Wyss
(svp, BE), der den Empfängern öffentlicher Subventionen den ungekürzten
Vorsteuerabzug gewähren wollte, was Ausfälle von CHF 880 Mio. bedeutet hätte. Bei
den echten Steuerbefreiten gab vor allem der internationale Luftverkehr zu reden. Der
Rat fand sich aber schliesslich damit ab, dass internationale Flüge von der Steuer
befreit bleiben müssen, solange auch die EU so verfährt. Ein Antrag von links-grüner
Seite, gleich lange Spiesse für den öffentlichen Bahnverkehr zu schaffen und diesen
ebenfalls von der Steuer auszunehmen, wurde ebenso abgelehnt wie ein Antrag
Wiederkehr (ldu, ZH), der für den öffentlichen Personenverkehr einen MWSt-
Sondersatz von 3% einführen wollte. Ein solcher hätte Ertragsausfälle von jährlich rund
CHF 150 Mio. zur Folge. Der Auslandumsatz der Reisebüros soll gemäss Nationalrat auch
in Zukunft von der MWSt befreit sein. Dagegen soll Samnaun künftig auch auf Waren
MWSt-pflichtig werden. Mit 79 zu 53 Stimmen hiess der Nationalrat das
Mehrwertsteuergesetz schliesslich gut. Die SP, welche die beschlossenen
Einnahmenausfälle von jährlich rund CHF 240 Mio. - bei Gesamterträgen von rund CHF
12 Mrd. - als «ungerechtfertigtes Steuergeschenk» ablehnte, liess ihre
Referendumsdrohung stehen. 12

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Als Erstrat lehnte der Nationalrat in der Herbstsession zwei Rückweisungsanträge
Rechsteiner (sp, SG) und David (cvp, SG) ab, die vor einseitigen Sparmassnahmen auf
Kosten von sozial Schwächeren warnten und neben Ausgabenkürzungen auch
Mehreinnahmen forderten. In der Detailberatung sorgte ein Antrag Blocher (svp, ZH),
der Parlament und Gesamtbundesrat bei Nichterreichen des Sanierungsziels zum
Rücktritt zwingen wollte, zwar für ein Spektakel, er fand aber schliesslich wenig
Unterstützung. Auch ein Antrag Raggenbass (cvp, TG), einzelne Sparerlasse dem
fakultativen Referendum zu entziehen, war chancenlos, ebenso wie ein Antrag Vallender
(fdp, AR), der dem Bundesrat das Recht einräumen wollte, die notwendigen
Sparmassnahmen - unter Vorbehalt eines Volksreferendums - selbst vorzunehmen,
wenn die Bundesversammlung das Sparziel verfehlt. Hingegen brachte Vallender einen
Antrag durch, wonach das Sparziel auch nach 2001 in der Verfassung verankert bleibt,
wenn bis dann keine definitive Regelung zum Budgetausgleich gefunden ist. Mit 96 zu 61
Stimmen verabschiedete der Nationalrat die Vorlage schliesslich. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.1997
EVA MÜLLER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Le Conseil national a transmis comme postulat une motion David (pdc, SG) qui prie le
gouvernement de réduire chaque année la consommation totale d'énergie en fixant à
cette fin un objectif quantitatif pour la période allant jusqu'à l'an 2010. L'auteur du
texte demande par ailleurs que l'OFEN élabore – de concert avec le monde scientifique,
les groupes d'intérêts et la population – des scénarios permettant d'atteindre l'objectif
retenu. 14

MOTION
DATUM: 21.03.1997
LIONEL EPERON
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L'examen du projet de loi sur l'énergie par les Chambres fédérales a sans nul doute
constitué le principal enjeu de la politique énergétique suisse durant l'année 1997.
Destiné à prendre le relais de l'arrêté fédéral de 1990 dont la validité expire fin 1998, ce
texte – qui s'articule autour des principes de coopération avec les milieux concernés et
de subsidiarité – a fait l'objet d'un débat fleuve au sein du Conseil national. Les
multiples prises de position et propositions de modification qui intervinrent à cette
occasion révélèrent l'existence de deux camps difficilement conciliables: Le premier
fut composé des socialistes, des écologistes mais également de plusieurs députés
radicaux et démocrates-chrétiens qui souhaitèrent que la législation suisse en la
matière prenne davantage en compte les aspects écologiques liés à la problématique
énergétique. Regroupant la majorité des membres des partis bourgeois, le second
camp témoigna pour sa part du souci de ne pas entraver la bonne marche de
l'économie par des prescriptions étatiques jugées par trop interventionnistes. Ce
clivage qui, deux jours durant, sourit dans une large mesure aux seuls intérêts des
partisans d'une loi svelte tourna en faveur des défenseurs d'une législation plus incisive
lors de l'examen d'une proposition émanant du député Suter (prd, BE). Epaulé en la
circonstance par le démocrate-chrétien Eugen David (pdc, SG), le radical bernois se
prononça pour le prélèvement d'une taxe d'incitation de 0.6 centime par kWh sur la
consommation finale de toutes les énergies non renouvelables (pétrole, gaz, charbon et
uranium). Selon le scénario avancé, il fut proposé que la moitié du produit de la taxe –
estimé à CHF 1 milliard par an – serve à promouvoir l'énergie solaire dans les villes,
l'énergie du bois et l'énergie tirée de la biomasse, tandis ce que les autres CHF 500
millions seraient investis dans la modernisation des installations de chauffage et dans
l'amélioration de l'isolation des bâtiments. Introduite progressivement dans un délai de
quatre à six ans, la taxe cesserait d'être prélevée au bout de 20 ans pour autant que les
énergies renouvelables puissent couvrir 50% au moins des besoins nationaux en
énergie. Bien que farouchement combattue par les ténors des partis bourgeois qui
virent dans ce nouvel impôt une menace pour la compétitivité de l'économie suisse et
pour la création d'emplois, la proposition Suter fut néanmoins adoptée par 88 voix
contre 82, grâce au soutien actif d'un groupe hétéroclite composé de socialistes,
d'écologistes, de représentants agrariens et de députés des cantons de montagne.
Exception faite de cette disposition, les modifications apportées au projet du Conseil
fédéral par la Chambre du peuple ont pour la plupart procédé de la volonté d'atténuer
les prescriptions contenues dans l'arrêté fédéral sur l'énergie de 1990. Ainsi, les
députés du National ont notamment décidé de supprimer l'obligation d'installer le
décompte individuel des frais de chauffage dans les anciens bâtiments. Ils ont par
ailleurs tenu à ce que ce système soit rendu facultatif pour les logements nouvellement
construits, pour autant que la consommation effective d'énergie y soit inférieure de
35% aux normes SIA. Enfin, il fut décidé par 87 voix contre 81 de mettre fin au régime
de l'autorisation concernant l'installation des chauffages électriques fixes,
conformément au voeu exprimé par la majorité de la Commission de l'environnement,
de l'aménagement du territoire et de l'énergie (Ceate). Adoptée par 76 voix contre 60
lors du vote sur l'ensemble, la LEn fut d'emblée hypothéquée par la menace d'un
référendum que certains parlementaires proches des milieux économiques ne
manquèrent pas de proférer à la suite de l'adoption de la proposition Suter. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1997
LIONEL EPERON

Alternativenergien

A la suite des votations du 23 septembre 1990, plusieurs motions (Bürgi (pdc, SZ): le
bois comme source d'énergie (Mo. 90.964); David (pdc, SG): énergie solaire (Mo.
90.851); Ruf (ds, BE): recherche dans le domaine des énergies renouvelables (Mo.
90.716); Savary (pdc, FR): encouragement à la géothermie (Mo. 90.828) et Wiederkehr
(adi, ZH): promotion de l'énergie solaire (Mo. 90.720)) demandant des efforts accrus
dans le domaine des énergies alternatives avaient été déposées; elles ont toutes été
transmises comme postulat. 16

POSTULAT
DATUM: 13.12.1991
ANDRÉ MACH
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Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Die WAK des Nationalrates legte gleich zwei Konzepte als indirekten Gegenvorschlag zur
Hauseigentümer-Initiative vor. Die Mehrheitsvariante übernahm die Forderungen der
drei Motionen (96.3379 / 96.3380 / 97.3183) fast gänzlich. Anstelle der direkten
Übernahme der kantonalen Eigenmietwerte schlug sie aus Praktikabilitätsgründen aber
die Festlegung eines steuerbaren Eigenmietwerts von 60% des Marktmietwertes im
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vor. Der Bundesrat hatte in seiner
Botschaft vom Mai 1995 ein Absenken der Eigenmietwerte unter 70% des Marktwertes
abgelehnt, da sonst eine rechtsgleiche Besteuerung im Verhältnis zu den Mietern - die
keinen Abzug des Mietzinses geltend machen können - nicht mehr gewährleistet sei.
Die Mehrheitsvariante geht aber davon aus, dass je nach Auslegung des geänderten
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern den Kantonen und
Gemeinden Einnahmeausfälle von CHF 400 Mio. entstehen. Dem Bund würden jährlich
geschätzte CHF 100 Mio. an Steuern verloren gehen. Die Minderheitsvariante der WAK
rund um Eugen David (cvp, SG) schlug vor, einen Systemwechsel vorzunehmen und die
Eigenmietwertbesteuerung für selbstbewohnte Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen abzuschaffen. Damit verbunden wäre auch die Abschaffung des
Unterhaltsabzuges und der Schuldzinsabzüge (insbesondere Hypothekarzinsen).
Neuerwerber würden einer gewissen Schonfrist unterliegen und könnten während zehn
Jahren die Schuldzinsen abziehen. Mit diesem Modell würden Eigentümer, deren
Hypothek ganz oder überwiegend amortisiert ist, profitieren, während Jungeigentümer
mit Schulden auf dem Haus, die über dem Mietwert liegen, trotz des zehnjährigen
Einführungsrabatts schlechter fahren würden. David wies jedoch darauf hin, dass das
heutige System, welches das Schuldenmachen steuerlich interessant mache und damit
gezielt fördere, wenig sinnvoll sei. Das Minderheitskonzept wäre haushaltsneutral oder
hätte gar zusätzliche Steuereinnahmen zur Folge; die diesbezüglichen Berechnungen
varieren aber beträchtlich. Das heutige Schweizer System ist in Europa mittlerweile fast
einmalig, nachdem etwa auch Deutschland, Österreich und Italien das
Eigenmietwertsystem abgeschafft haben. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.09.1997
EVA MÜLLER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

In der Dezembersession behandelte das Plenum des Nationalrates den gemeinsamen
Vorschlag von Bundesrat und WAK. Kommissionsberichterstatter David (cvp, SG)
bezeichnete es als Pflicht und Schuldigkeit des Parlaments, den Willen des Volkes zu
vollziehen, und er warnte alle Gegner der Vorlage vor einer neuerlichen Niederlage.
Dass es sehr wohl dazu kommen könnte, liess die kaum verdeckte Referendumsdrohung
von Rennwald (sp, JU) gegen eine allfällige Modifizierung dieses Entwurfs erahnen. Auch
CNG-Präsident Fasel (csp, FR) zeigte sich gewiss, dass die Gewerkschaften den
Abstimmungssieg von 1996 jederzeit wiederholen könnten. Bonny (fdp, BE) räumte ein,
dass die Bürgerlichen mit der ersten Vorlage ein jämmerliches Fiasko erlitten hätten.
Der ehemalige BIGA-Direktor forderte seine bürgerlichen Ratskollegen dazu auf, den
Vorschlag zu akzeptieren. Maitre (cvp, GE) wehrte sich gegen die Einteilung in Sieger
und Besiegte, sprach sich aber ebenfalls für den Vermittlungsvorschlag aus. Aus dem
Kompromiss scherten SVP und FP sowie Gewerbe- und Industrievertreter von FDP und
CVP aus. Hart gerungen wurde in der Detailberatung um die Zahl der zulässigen
Überstunden und die Kompensationen für dauernde oder regelmässige Nachtarbeit. Bei
den Überstunden verlangten SVP und FP 230 respektive 200 Stunden, unterlagen
jedoch mit 109 zu 38 Stimmen. Abgeblockt wurden auch die Versuche eine Minderheit
im bürgerlichen Lager, den Zeitzuschlag mit Lohnzuschlägen zu ersetzen und die auf
sieben Stunden festgelegte, teurere Nachtarbeit zu verkürzen. Ohne eine einzige
Änderung an dem von WAK vorgelegten Entwurf nahm der Nationalrat das revidierte
Arbeitsgesetz mit 115 zu 21 Stimmen (bei 15 Enthaltungen) an . 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1997
MARIANNE BENTELI
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Als Postulat überwiesen wurde eine Motion von Nationalrat und Helsana-Präsident
David (cvp, SG), welcher den Bundesrat verpflichten wollte, die binnenmarktlichen
Hindernisse für neue Vertriebsformen im Medikamentenhandel aufzuheben (Mo.
98.3147). Die Helsana betreibt seit dem letzten Jahr im solothurnischen Zuchwil eine
Versand-Apotheke (MediServiceAG), von der aus sie ihre Kunden direkt beliefert. Die
Apotheker des Kantons Solothurn reichten dagegen Beschwerde ein, blitzten beim
Verwaltungsgericht aber ab, worauf sie ihre Einsprache ans Bundesgericht weiterzogen,
wo sie allerdings erneut unterlagen. Aber auch die MediServiceAG bemühte die Richter
in Lausanne. Sie verlangte vergeblich die aufschiebende Wirkung für ein neues
Reglement des Kantons Waadt, das seit Januar die Postzustellung von Medikamenten
verbietet. Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) möchte im neuen
Heilmittelgesetz grundsätzlich ein Verbot des Versandhandels von Medikamenten
vorsehen. Ausnahmen sollten nur möglich sein, wo sehr strenge Auflagen (ärztliches
Rezept, Beratung und Überwachung) gewährleistet sind; ob dies auf die MediServiceAG
zutreffen würde, liess die IKS offen. Eine etwas andere Betrachtungsweise nahm die
Eidg. Kartellkommission ein. Ende Jahr befand sie, alle Kantone sollten den
Versandhandel mit Medikamenten zulassen, da jede andere gesetzliche Regelung dem
Binnenmarktgesetz zuwiderlaufe.
Praktisch unkontrollierbar läuft der Versandhandel mit rezeptpflichtigen oder sogar
verbotenen Medikamenten über Internet ab. Die Behörden stehen diesen Angeboten
meist machtlos gegenüber und können nur darauf reagieren, wenn der Anbieter seine
Identität preisgibt 19

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.06.1998
MARIANNE BENTELI

Einen vorläufigen Rückschlag mussten die Verfechter von Parallelimporten kurz vor
Jahresende vom Bundesgericht hinnehmen. Dieses entschied, der 15 Jahre dauernde
Patentschutz erlaube es, für diese Produkte Parallelimporte zu verbieten. Die
Lausanner Richter liessen aber ein Fenster offen. Sie hielten nämlich fest, sie hätten
nur eine Gesetzeslücke im bestehenden Patentrecht geschlossen. Wenn das Parlament
die Sache anders regeln wolle, so sei ihm dies unbenommen. Preisüberwacher und
Nationalrat Marti (sp, GL) sowie die beiden Abgeordneten David (cvp, SG) und Strahm
(sp, BE) erklärten deshalb, sie würden zum neuen Heilmittelgesetz einen Anhang
beantragen, welcher das Patentgesetz in den entsprechenden Dispositionen ändert,
bzw. andere Möglichkeiten finden, um die Parallelimporte dennoch zu ermöglichen. 20

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Seit einem Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts von 1995 werden
Einkünfte aus selbstständigem Nebenerwerb unter 7800 Fr. pro Jahr mit AHV-
Beiträgen bis 19% belastet. Da dies besonders einkommensschwächere Personen bzw.
Familien betrifft, verlangte Nationalrat David (cvp, SG) mit einer Motion, die
entsprechende Bestimmung des AHVG sei noch vor der 11. AHV-Revision dahingehend
zu ändern, dass diese Bagatelleinkommen nur dem untersten Satz der sinkenden
Beitragsskala (5,116%) unterstellt werden. Der Bundesrat anerkannte zwar den
Missstand, erinnerte aber an die Tradition des Gesetzgebers, von punktuellen
Änderungen des AHVG abzusehen. Auf seinen Antrag wurde die Motion nur als Postulat
überwiesen. 21

MOTION
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI
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Krankenversicherung

Auch der Nationalrat überwies in der Sommersession mehrere Postulate, welche sich
mit den Vollzugsproblemen des KVG befassten. Das Anliegen der Befreiung von der
Beitragspflicht ab dem dritten Kind wurde von der Waadtländer FDP-Abgeordneten
Langenberger aufgenommen, welche auch die Möglichkeit verlangte, während des
Militärdienstes die Krankenkasse sistieren zu können, wie dies im alten KVG der Fall war.
Eymann (lp, BS) regte an, der Bundesrat solle eine Arbeitsgruppe einsetzen (Po.
96.3082), um Massnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz des neuen KVG und
flankierende Massnahmen auszuarbeiten, die allenfalls in Beiträge zur Kostensenkung
münden könnten. Grobet (pda, GE) verlangte eine Verordnungsänderung, mit welcher
die Aufsichtskompetenz des Bundes auf die Kantone ausgedehnt werden soll (Po.
96.3083), damit auch diese Regelwidrigkeiten, insbesondere in Bezug auf die
Versicherungsprämien und die von den Leistungserbringern verursachten Kosten,
feststellen können. Hingegen lehnte der Rat eine Motion Gonseth (gp, BL), welche mit
einer Änderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag die Gleichstellung
von Frau und Mann auch in den Zusatzversicherungen erreichen wollte (Mo. 95.3322),
selbst in der vom Bundesrat vorgeschlagenen Postulatsform ab. Eine Motion David (cvp,
SG), welche verlangte, dass der Bundesrat den Prozentsatz des anrechenbaren
Einkommens und Vermögens für die Prämienverbilligung mit dem Ziel eines
einheitlichen Vollzugs solle bestimmen können (Mo. 96.3408), wurde in der
Wintersession auf Antrag des Bundesrates als Postulat überwiesen. Dieser erinnerte
daran, dass dieses Modell ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagen war, dass aber das
Parlament - auf Drängen der Kantone - bewusst einer föderalistischen Lösung
zugestimmt habe, weshalb es kaum statthaft wäre, nach so kurzer Zeit diese zentrale
Bestimmung wieder zu verändern. 22

POSTULAT
DATUM: 21.06.1996
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Selbst wenn sie diese Sicht der Dinge nicht teilte, hatte eine Mehrheit der
vorberatenden Kommission doch eine Ausweitung des Begriffs der Schutzbedürftigkeit
vorgenommen. Insbesondere sollte der vorläufige Aufnahme auch in Situationen
allgemeiner Gewalt oder systematischer und schwerer Verletzung der Menschenrechte
gewährt werden. Eine Minderheit aus Vertretern von SVP, FDP, CVP und FP lehnte diese
Erweiterung ab, da sie einen Rechtsanspruch auf Schutz suggeriere und gegenüber
gewissen Ländern zu einem zeitlich nicht absehbaren Zustand führen könnte. Zudem
vermische die Linke Schutz- und Asylwürdigkeit, was die Rückkehr der vorläufig
Aufgenommenen nach Aufhebung des Status erschwere.

Bundespräsident Koller wehrte sich erfolglos gegen diese Ausweitung der Definition.
Der Rat hiess mit 71 zu 60 Stimmen den Kommissionsvorschlag gut.
Kommissionspräsidentin Fankhauser (sp, BL) erinnerte an die Judenverfolgung in
Deutschland; dabei habe es sich nicht um einen Krieg- oder Bürgerkrieg, sondern um
systematische Verfolgung gehandelt. Heutige Gewaltsituationen beträfen zunehmend
schwere Verletzungen der Menschenrechte, weshalb es unverständlich sei, dass des
Bundesrat diesen Begriff nicht von sich aus in das Gesetz aufgenommen habe, meinte
auch David (cvp, SG). Mit 74 zu 56 Stimmen lehnte der Rat hingegen einen Antrag von
Felten (sp, BS) ab, der die spezifischen Formen der Gewalt gegen Frauen zumindest hier
einführen wollte.

Nach einem fast zweiwöchigen Unterbruch der Beratungen befasste sich der
Nationalrat noch einmal mit dem Status der Gewaltflüchtlinge. Gegen den Antrag des
Bundesrates beschloss er mit 82 zu 53 Stimmen, dass die Asylgesuche von Personen,
die ihr Gesuch noch vor der Schutzgewährung gestellt haben, lediglich sistiert werden
und nach Aufhebung des vorläufigen Schutzes behandelt werden müssen. Auf
Asylgesuche, die nach der Schutzgewährung eingereicht werden, soll später hingegen
nur dann eingetreten werden, wenn eine Anhörung Hinweise auf eine individuelle
Verfolgung ergibt. Ein Antrag Dormann (cvp, LU), wonach Schutzbedürftige mit
sistiertem Gesuch nach fünf Jahren das Recht auf ein Asylverfahren erhalten sollen,
wurde abgelehnt. Hingegen wurde die Bestimmung aufgenommen, dass der Bundesrat
nicht allein über die gruppenweise Aufnahme entscheiden kann; mit Stichentscheid der
Ratspräsidentin setzte sich eine Kommissionsmehrheit durch, welche verlangte, dass
der Bundesrat vor dem Entscheid über die Gewährung des vorübergehenden Schutzes
auch die Hilfswerke konsultieren muss. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.1997
MARIANNE BENTELI
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Familienpolitik

Mit einer parlamentarischen Initiative setzte sich der St. Galler CVP-Nationalrat David
unter Berufung auf das Kindeswohl für das gemeinsame Sorgerecht geschiedener
Eltern für ihre Kinder ein. Darauf hin weisend, dass das gemeinsame Sorgerecht einer
der umstrittensten Punkte in der anstehenden Revision des Scheidungsrechts ist und
deshalb noch einer vertieften Behandlung bedarf, beschloss die grosse Kammer, der
Initiative keine Folge zu geben. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.1993
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Die Revision des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
(Urheberrechtsgesetz, URG) von 1922 konnte nach mehreren Anläufen endlich zu Ende
gebracht werden. Im Vorfeld der Behandlung im Nationalrat war es sowohl von
Produzenten- wie von Nutzerseite erneut zu Referendumsdrohungen gekommen. Die
Nutzer - vor allem die SRG, die PTT, die Grossverteiler und das Gastgewerbe - stiessen
sich daran, dass der Ständerat die bundesrätliche Vorlage stark verändert und dabei
bedeutend urheberfreundlichere Akzente gesetzt hatte (Leerkassettenabgabe,
Folgerecht für bildende Künstler, "Bibliotheksrappen", Produzentenartikel). Die
Urheber konnten ihrerseits nicht akzeptieren, dass die vorberatende
Nationalratskommission beim "Bibliotheksrappen" und dem Folgerecht wieder
zurückkrebsen wollte. Die Mehrheit des Nationalrates teilte die Bedenken der
Bibliothekare, dass die Einführung einer Abgabe auf der Bibliotheksausleihe zu
unverhältnismässigem administrativem Aufwand und letztlich zu einer Schwächung der
Stellung der Literatur führen würde und strich den "Bibliotheksrappen" wieder aus der
Vorlage. Die Ratsminderheit blieb mit ihrem Argument chancenlos, die
Kulturkonsumierenden dürften sich nicht auf Kosten der Kulturschaffenden bereichern.
Auch ein Antrag, den "Bibliotheksrappen" aus der Bundeskasse zurückzuerstatten,
wurde deutlich verworfen. Kommissionssprecher Couchepin (fdp, VS) und Bundesrat
Koller machten geltend, dass für die Autorinnen und Autoren eine Kompensation durch
eine Abgabe auf Fotokopien in Bibliotheken geschaffen werden solle ("Kopierfünfer");
damit werde zudem vermieden, Bestsellerautoren einseitig zu begünstigen. Etwas
weniger deutlich wurde das Folgerecht für bildende Kunst abgelehnt, welches selbst in
Urheberkreisen recht umstritten war, da es den Kunsthandel aus der Schweiz hätte
abdrängen können, worunter vor allem junge, noch nicht arrivierte Künstler leiden
würden. Vergeblich plädierten David (cvp, SG), Poncet (lp, GE) und die SD/Lega-Fraktion
zugunsten dieser neuen Entschädigung für Maler und Bildhauer. Auch Bundesrat Koller
vermochte mit seinem Hinweis, dass das Folgerecht bereits in acht von zwölf EG-
Staaten gelte und eine europäische Rechtsharmonisierung in diese Richtung gehe, den
Rat nicht umzustimmen. Urheberfreundlich erwies sich die grosse Kammer hingegen
bei den Abgaben auf Leerkassetten, deren Erlös sowohl den Urhebern wie den
Interpreten zugute kommen soll, sowie bei den Bestimmungen über die Rechte an
Werken, die im Auftragsverhältnis geschaffen werden (Produzentenartikel). Hier soll,
wie vom Ständerat vorgeschlagen, die völlige Vertragsfreiheit gelten. Mit klarem Mehr
bestätigte der Nationalrat auch die Ausdehnung der Schutzdauer auf 70 Jahre nach
dem Tod des Urhebers. Von einer Petition des Schweizerischen Schriftstellerinnen-
und Schriftstellerverbandes, die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen, nahm der
Rat Kenntnis, gab ihr aber keine Folge. 25
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Die in den letzten Jahren wenig erfolgreiche CVP bekundigte den klaren Willen, ihren
Rang als drittstärkste Partei vor der SVP zu verteidigen und den 1994 begonnenen
parteiinternen Erneuerungsprozess zu vertiefen und zu beschleunigen. Drei
Arbeitsgruppen gingen ans Werk; sie befassten sich mit der Zukunft der Partei (Gruppe
Eugen David), mit der Programmatik (Gruppe Bruno Frick) und mit den eigentlichen
Parteistrukturen (Gruppe Adalbert Durrer). 
Gestützt auf deren Vorarbeit wurden im November an einem Parteitag in Biel
inhaltliche und organisatorische Neuerungen verabschiedet. Programmatisch
präsentierte sich die CVP als jene aktive Gegenkraft zu den Parteien, die die Schweiz
polarisierten und lähmten und betonte ihren Führungsanspruch im politischen
Zentrum. Von der Rolle der Mehrheitsbeschafferin will sie wegkommen und vermehrt
eigenständige Positionen erarbeiten. Im Wirtschaftsbereich reklamierte die CVP
bezüglich der KMU-Politik (kleine und mittlere Unternehmen) die Führungsrolle; sie will
ausserdem zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen einen neuen
«contrat social» initiieren. 
Als zweiten Schwerpunkt nannte die Partei die soziale und familiäre Sicherheit. Die
Delegierten sprachen sich für Kinderzulagen von mindestens 200 CHF pro Monat aus
sowie - gegen den Widerstand des Wirtschaftsflügels - für die Schaffung einer
Mutterschaftsversicherung für Mütter im unteren und mittleren Einkommensbereich.
Diese soll ohne zusätzliche Lohnprozente über die Erwerbsersatzordnung finanziert
werden. Andererseits sprach sich die CVP für eine Stabilisierung der schweizerischen
Sozialleistungsquote auf dem heutigen Niveau aus. Ein allfälliger Ausbau einzelner
Sozialwerke müsste folglich bei anderen kompensiert werden. Ihre Haltung gegenüber
dem europäischen Einigungsprozess will die CVP 1997 endgültig klären.

PARTEICHRONIK
DATUM: 23.11.1996
EVA MÜLLER

Immerhin wurde das Ziel, stärkste Partei der kleinen Kammer zu bleiben, erreicht.
Allerdings mussten auch bei den Ständeratswahlen Verluste verkraftet werden. Mit
insgesamt dreizehn Mandaten präsentierte sich die CVP zwar um zwei Sitze stärker als
die FDP und SP (je elf Sitze), musste aber im Vergleich zu 2007 per Saldo zwei Mandate
abgeben. Den Urner Sitz hatte die Partei bereits bei den Ersatzwahlen 2010 an die GLP
verloren. Bei den ordentlichen Wahlen büsste sie zudem beide Sitze in den Kantonen
Schwyz und St. Gallen ein. In Schwyz konnte der langjährige Ständerat Bruno Frick
seinen Sitz nicht gegen die Angriffe der SVP halten. Im Kanton St. Gallen fiel der Sitz der
CVP der SP zu. Auch hier verteidigte mit Eugen David ein langjähriger Ständerat seinen
Sitz erfolglos. David trat nicht mehr zum zweiten Wahlgang an und mit ihrem
Ersatzkandidaten war die CVP gegen die Angriffe von links und rechts chancenlos. Dass
sie im Vergleich zu 2007 nicht drei Mandatsverluste beklagen musste, verdankte sie
Pirmin Bischof, der den Sitz der FDP im Kanton Solothurn erobern konnte. Ihre Sitze
verteidigen konnte die CVP zudem in den Kantonen Luzern (Graber), Nidwalden
(Niederberger), Zug (Bieri), Freiburg (Schwaller), Appenzell Innerrhoden (Bischofberger),
Tessin (Lombardi), Wallis (Fournier und Imoberdorf) und Jura (Seydoux). Neue CVP-
Kantonsvertreter verteidigten den Sitz ihrer Partei in den Kantonen Uri (Isidor
Baumann), Graubünden (Stefan Engler) und Thurgau (Brigitte Häberli). Chancenlos
waren die Christlichdemokraten in den Kantonen Zürich, Bern, Basel-Landschaft,
Aargau, Waadt, Neuenburg und Genf. 26

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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7) Amt. Bull. NR, 1999, S. 524ff.; BBI, I, 2000, S. 994ff.; BBI, IX, 1999, S. 8387ff.; NZZ, 24.2.99
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Amt. Bull. StR, 1996, S. 249
10) AB NR, 1990, S. 2426 f.
11) AB NR, 1998, S. 703 ff.; BBl, 1998, S. 4929 ff.; BBl, 1998, S. 4951 ff.
12) AB NR, 1997, S. 175 ff.; AB NR, 1997, S. 458 ff.; AB NR, 1997, S. 468 ff.; Presse vom 30.1., 12.-14.3. und 21.3.97
13) AB NR, 1997, S. 1875 ff.; AB NR, 1997, S. 2593; AB NR, 1997, S. 2914 f.
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16.6.97; NZZ, 24.6 et 19.8.97; SHZ, 7.8.97.
16) BO CN, 1991, p. 2487 ss.; BO CN, 1991, p. 2488; BO CN, 1991, p. 2488 s.; BO CN, 1991, p. 2489 s.
17) Presse vom 5.9.97.
18) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 2785 ff.
19) Amtl. Bull. NR, 1998, S. 1505 ff.; TA, 24.1.98; Presse vom 7.4. und 25.11.98.; Bund, 15.6. und 15.12.98; TA, 6.6.98.; Presse
vom 10.12.98.; Presse vom 24.4.98, Bund, 13.5. und 15.6.98; SGT, 2.12.98, NZZ, 5.1. und 15.12.98; SGT, 20.1.98
20) TA, 2.3. und 9.12.99; Amtl. Bull. NR, 1999, S. 121 f.
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